
Bestätigung Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung© Landkreis Erding Stand 10/2020

Bestätigung  
nach Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (§ 2 Abs. 4 SPrüfV)

Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können 
Sie im Internet unter https://www.landratsamt-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von 
den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.

Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit nach § 2 Abs. 4 SPrüfV 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
wurde vom Sachkundigen geprüft und bestätigt. 
  
Die bezeichneten sicherheitstechnischen Anlagen sind bei mehr als drei Einzelanlagen in einer Tabelle 
aufzulisten und zur besseren Übersicht in einem Übersichtsplan graphisch darzustellen.

 der Feuerschutzabschlüsse (Türen, Tore, Abschottungen)

 automatischer Schiebetüren in Rettungswegen

 Türen mit elektrischer Verriegelung in Rettungswegen

 der Schutzvorhänge

 der Blitzschutzanlagen

 der Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen

 der tragbaren Feuerlöscher

Bauvorhaben:

Az.:

Sachkundiger 
  
  
  
  
  
  
  
Der Sachkundige ist 
  
  
  
 

Name:

Firma:

Anschrift:

 ein Ingenieur der entsprechenden Fachrichtungen mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, oder

 eine Person mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder mit gleichwertiger Ausbildung und 
 mindestens fünfjähriger Berufserfahrung in der Fachrichtung, in der sie tätig wurde.

Datum, Ort Unterschrift Sachkundiger

https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/

Bestätigung Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung
© Landkreis Erding Stand 10/2020
I:\Vorlagenstelle\FB_Z3\Formulare_Intranet\Vorlagen\Vorlagen_neu_07_2012\landratsamt_klein_sw.jpg
Bestätigung 
nach Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (§ 2 Abs. 4 SPrüfV)
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landratsamt-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit nach § 2 Abs. 4 SPrüfV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wurde vom Sachkundigen geprüft und bestätigt.
 
Die bezeichneten sicherheitstechnischen Anlagen sind bei mehr als drei Einzelanlagen in einer Tabelle aufzulisten und zur besseren Übersicht in einem Übersichtsplan graphisch darzustellen.
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Der Sachkundige ist
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